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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Liebe Freunde des Stiftungswesens!

Es scheint, als ob in
Deutschland, ja in ganz Eu-
ropa das Stiftungswesen eine
Blütezeit erlebt. Die Zahl der
Neugründungen nimmt rapi-
de zu, und Stiftungen wer-
den in einem Maße öffent-
lich wahrgenommen, das vor
20 Jahren nicht vorstellbar
war. Dies hängt gewiß mit
ihrer Finanzkraft zusammen.
Das Beispiel Italien mag dies
verdeutlichen: die 1991 ge-
gründeten und 1998 endgül-
tig verselbständigten 89 sog.

Bankenstiftungen geben jährlich rd. eine Millionen Euro
für die ganze Palette von Zwecken des Gemeinwohls aus.
Auch in Spanien arbeitet heute eine wachsende Zahl von
Stiftungen, die den Vergleich mit den größten nicht zu
scheuen braucht. Portugal und Dänemark, einst Arbeits-
felder nur einzelner Großstiftungen, erleben Neugründun-
gen, und selbst Frankreich, seit 200 Jahren Heimat der
Stiftungsskeptiker, hat Maßnahmen ergriffen, um seine
Stiftungslandschaft zu aktivieren. Die mittel- und osteuro-
päischen Länder haben vernünftige Stiftungsgesetze ge-
schaffen. So gesehen haben traditionelle Stiftungsländer
wie die Niederlande, Großbritannien oder die Schweiz ih-
re Vorbildfunktion eingebüßt, und selbst die USA sind
immer weniger als Stiftungswunderland zu rühmen, zumal
dort wichtige Rahmenbedingungen schlechter sind als

hier. Deutschlands Gesetzesreformen bilden insofern auch
keine singuläre politische Tat, sondern reihen sich als re-
lativ durchschnittliche Reformleistung in einen europäi-
schen Trend ein. Daß er europäisch ist, zeigen nicht zu-
letzt die Bemühungen um ein europäisches Stiftungsrecht.
Deutschland fehlt nach wie vor der Kern der Reform: die
grundsätzliche Revision des Gemeinnützigkeitsrechts.
Aber das größere Problem scheint heute europaweit darin
zu liegen, das Wachstum zu verkraften. Ein Forschungs-
projekt zum Selbstverständnis der Stiftungen nähert sich
seinem Abschluß. Schweizer Großstiftungen haben ein
grundlegendes Stiftungsmanagementprojekt initiiert. In
Italien laufen Aufbaustudiengänge und in den Großstif-
tungen gründliche Strategieprozesse an. Die Aufzählung
ließe sich fortsetzen. Dennoch: die Mehrheit der alten und
neuen Stiftungen investiert zu wenig in die eigene Sache
und hat an einer Optimierung der Stiftungskunst kein In-
teresse. Kritische Philanthropologie findet fast nicht statt
und wird nur von wenigen Stiftungen aktiv gefördert.
Kein Wunder, daß ihr Beitrag zur Entwicklung der Gesell-
schaft, objektiv betrachtet, gering bleibt.
Die positive Stimmung ist wohl vielfach doch zu verfüh-
rerisch: Sich im Kreis der Gleichen oder der Mächtigen
dieser Welt zu sonnen ist nun einmal angenehmer, als sich
evaluieren zu lassen. Doch wird dies notwendig sein.
Sonst kommt auch hier, wie so oft, der Hochmut vor dem
Fall. Und es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte,
wenn Stiftungen plötzlich nicht mehr als umworbene
Wundertiere, sondern als Schädlinge angesehen würden.
Sie leben eben nicht „ewiglich“.

Rupert Graf Strachwitz (Beiratsmitglied)
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